
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

63-1 Bundeshaushaltsordnung (BHO) 
 

1. Aktualisierung 2011 (1. Januar 2011) 
 
 
Die Bundeshaushaltsordnung wurde durch Art. 10 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011 v. 9. Dezember 
2010, BGBl. I S. 1885, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungs-
plan 

(1)-(3) ... 
(4) Der Gesamtplan enthält 
1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht), 

 
 
 
 
 
 
2. eine Berechnung des Finanzierungssaldos 

(Finanzierungsübersicht). Der Finanzie-
rungssaldo ergibt sich aus einer Gegen-
überstellung der Einnahmen mit Ausnahme 
der Einnahmen aus Krediten vom Kredit-
markt, der Entnahmen aus Rücklagen, der 
Einnahmen aus kassenmäßigen Über-
schüssen sowie der Münzeinnahmen einer-
seits und der Ausgaben mit Ausnahme der 
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kredit-
markt, der Zuführungen an Rücklagen und 
der Ausgaben zur Deckung eines kassen-
mäßigen Fehlbetrags andererseits, 

3. eine Darstellung der Einnahmen aus Kredi-
ten und der Tilgungsausgaben (Kreditfinan-
zierungsplan). 

 

§ 18 Kreditermächtigungen 
 (1) Einnahmen aus Krediten dürfen nur bis zur 
Höhe der Summe der Ausgaben für Investitionen 
in den Haushaltsplan eingestellt werden. Ausnah-
men sind nur zulässig zur Abwehr einer Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts; in 
diesen Fällen ist im Gesetzgebungsverfahren zur 
Feststellung des Haushaltsplans insbesondere 
darzulegen, daß 

1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht 
ernsthaft und nachhaltig gestört ist oder eine 
solche Störung unmittelbar bevorsteht, 

 
 

neu 
 
§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungs-
plan 

(1)-(3) (unverändert) 
(4) Der Gesamtplan enthält 
1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun-
gen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht), 

2. eine Berechnung der nach dem Gesetz 
zur Ausführung von Artikel 115 des 
Grundgesetzes vom 10. August 2009 
(BGBl. I S. 2702, 2704) in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässigen Kreditauf-
nahme, 

3. eine Berechnung des Finanzierungssaldos 
(Finanzierungsübersicht). Der Finanzie-
rungssaldo ergibt sich aus einer Gegen-
überstellung der Einnahmen mit Ausnahme 
der Einnahmen aus Krediten vom Kredit-
markt, der Entnahmen aus Rücklagen, der 
Einnahmen aus kassenmäßigen Über-
schüssen sowie der Münzeinnahmen einer-
seits und der Ausgaben mit Ausnahme der 
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kredit-
markt, der Zuführungen an Rücklagen und 
der Ausgaben zur Deckung eines kassen-
mäßigen Fehlbetrags andererseits, 

4. eine Darstellung der Einnahmen aus Kredi-
ten und der Tilgungsausgaben (Kreditfinan-
zierungsplan). 

 

§ 18 Kreditermächtigungen 
 (1) Einnahmen aus Krediten zur Deckung von 
Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der nach dem 
Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des 
Grundgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung zulässigen Kreditaufnahme in den Haus-
haltsplan eingestellt werden. Ausnahmen sind nur 
zulässig zur Abwehr einer Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts; in diesen Fällen 
ist im Gesetzgebungsverfahren zur Feststellung 
des Haushaltsplans insbesondere darzulegen, daß 

1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht 
ernsthaft und nachhaltig gestört ist oder eine 
solche Störung unmittelbar bevorsteht, 



 

 
 

    

 

2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt 
und geeignet ist, die Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts abzuweh-
ren. 

(2)-(3) ... 
 

2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt 
und geeignet ist, die Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts abzuweh-
ren. 

(2)-(3) (unverändert) 
 

 
 


